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Textgegenüberstellung zum Begutachtungsentwurf des Landesgesetzes, 

mit dem das Oö. Glücksspielautomatengesetz und das Oö. Wettgesetz 

geändert werden 

 

 

Landesgesetz über das Aufstellen und den Betrieb von Glücksspielautomaten sowie 

die Glücksspielautomatenabgabe (Oö. Glücksspielautomatengesetz) 

 

 

1. HAUPTSTÜCK 

AUSSPIELUNGEN MIT GLÜCKSSPIELAUTOMATEN 

1. ABSCHNITT 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieses Landesgesetzes sind: 

 1. Glücksspiel: ein Spiel, bei dem die Entscheidung über das Spielergebnis 

ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt; 

 2. Glücksspielautomat: eine technische Vorrichtung zur Durchführung von 

Glücksspielen; 

 3. Ausspielung: ein Glücksspiel, das eine Unternehmerin bzw. ein Unternehmer 

veranstaltet, organisiert, anbietet oder zugänglich macht und bei dem Spielerinnen oder 

Spieler oder andere eine vermögenswerte Leistung im Zusammenhang mit der 

Teilnahme am Glücksspiel erbringen (Einsatz) und bei dem vom Unternehmer, von 

Spielerinnen oder Spielern oder von anderen eine vermögenswerte Leistung in 

Aussicht gestellt (Gewinn) wird, sofern es sich nicht um eine Warenausspielung gemäß 

§ 4 Abs. 3 des Glücksspielgesetzes handelt; 

 4. Ausspielung mit Glücksspielautomaten: eine Ausspielung, bei der die Entscheidung 

über das Spielergebnis nicht zentralseitig erfolgt, sondern durch eine mechanische 

oder elektronische Vorrichtung im Glücksspielautomaten selbst; 

 5. Automatensalon: eine ortsfeste, öffentlich zugängliche Betriebsstätte mit mindestens 

10 und höchstens 50 Glücksspielautomaten; 

 6. Vertragspartnerin bzw. Vertragspartner: eine Person, in deren 

Betriebsräumlichkeiten eine Einzelaufstellung von Glücksspielautomaten erfolgt; 

 7. Betriebsräumlichkeit: eine ortsfeste, öffentlich zugängliche Räumlichkeit in einer 

gewerblichen Betriebsanlage; 

 7. Betriebsräumlichkeit: eine Räumlichkeit, für die eine aufrechte Betriebsanlagen-

genehmigung für die Ausübung der Gastgewerbeberechtigung vorliegt; 

 8. Einzelaufstellung: die Aufstellung und der Betrieb von bis zu drei 

Glücksspielautomaten in derselben Betriebsräumlichkeit; 

 9. wirtschaftlicher Eigentümer: ein wirtschaftlicher Eigentümer gemäß § 2 WiEReG; 

 10. Geldwäscherei: die Verwirklichung des Straftatbestands gemäß § 165 StGB; 
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 11. Geldwäschemeldestelle: die Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 Z 1 und 2 

BKA-G; 

 12. Terrorismusfinanzierung: die Leistungen eines finanziellen Beitrags zur 

Unterstützung einer terroristischen Vereinigung (§ 278 StGB) zur Begehung einer 

terroristischen Straftat gemäß § 278b StGB oder die Verwirklichung des 

Straftatbestands gemäß § 278d StGB; 

 13. politisch exponierte Personen und deren Familienmitglieder: natürliche Personen 

im Sinn des § 2 Z 6 und 7 FM-GwG; 

 14. bekanntermaßen nahestehende Person: eine natürliche Person im Sinn des § 2 Z 8 

FM-GwG; 

 15. Führungsebene: Führungskräfte oder Beschäftigte gemäß § 2 Z 9 FM-GwG; 

 16. Geschäftsbeziehung: jede geschäftliche, gewerbliche oder berufliche Beziehung 

gemäß § 2 Z 10 FM-GwG; 

 17. Gruppe: eine Gruppe von Unternehmen gemäß § 2 Z 11 FM-GwG; 

 18. Kunde: jede Person gemäß § 2 Z 15 FM-GwG; 

 19. Drittländer mit hohem Risiko, Mitgliedstaaten und Drittland: Staaten gemäß § 2 

Z 16 bis 18 FM-GwG. 

2. ABSCHNITT 

BEWILLIGUNGSVERFAHREN 

§ 8 

Einzelaufstellung 

(1) Die Einzelaufstellung ist nur in Betriebsräumlichkeiten von Gewerbebetrieben, die auch 

tatsächlich betrieben werden, zulässig. 

(2) Glücksspielautomaten in Einzelaufstellung dürfen außerhalb der Betriebszeiten des 

Gewerbebetriebs, in dessen Betriebsanlage die Aufstellung erfolgt, nicht betrieben werden. 

§ 8 

Einzelaufstellung 

Die Einzelaufstellung ist nur in gewerblich genehmigten Betriebsräumlichkeiten von 

Gastgewerbebetrieben, die auch tatsächlich betrieben werden, zulässig. 

3. HAUPTSTÜCK 

STRAFEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 24 

Schlussbestimmungen 

(1) Soweit in diesem Landesgesetz auf nachstehende bundesrechtliche Vorschriften 

verwiesen wird, sind diese in folgender Fassung anzuwenden: 

 - Bankwesengesetz (BWG), BGBl. Nr. 532/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 25/2021; 

 - Bundeskriminalamt-Gesetz (BKA-G), BGBl. I Nr. 22/2002, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 140/2020; 

 - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG), BGBl. I Nr. 118/2016, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 25/2021; 

 - Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194/1994, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2020; 
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 - Glücksspielgesetz (GSpG), BGBl. Nr. 620/1989, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2020; 

 - Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG), BGBl. I Nr. 136/2017, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 25/2021.  

(1) Soweit in diesem Landesgesetz auf nachstehende bundesrechtliche Vorschriften 

verwiesen wird, sind diese in folgender Fassung anzuwenden: 

 - Bankwesengesetz (BWG), BGBl. Nr. 532/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 46/2019; 

 - Bundeskriminalamt-Gesetz (BKA-G), BGBl. I Nr. 22/2002, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 118/2016; 

 - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG), BGBl. I Nr. 118/2016, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2019; 

 - Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194/1994, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2018; 

 - Glücksspielgesetz (GSpG), BGBl. Nr. 620/1989, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 104/2019; 

 - Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG), BGBl. I Nr. 136/2017, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2019 

(2) Die in diesem Landesgesetz vorgesehenen Verpflichtungen im Zusammenhang mit 

der elektronischen Anbindung an die Bundesrechenzentrum GmbH gemäß § 3 Abs. 2 Z 6, § 9 

Abs. 2 Z 6 und § 15 Abs. 1 bestehen erst, wenn seitens der Bundesrechenzentrum GmbH eine 

Anbindung tatsächlich möglich ist. 

(3) Dieses Landesgesetz wurde einem Informationsverfahren im Sinn der Richtlinie 

98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein 

Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der 

Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, ABl. Nr. L 204 vom 21.7.1998, S 37, 

in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juli 1998, ABl. Nr. L 217 vom 5.8.1998, S 18, unterzogen. 
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Landesgesetz über den Abschluss von Wetten und das Vermitteln von Wetten und 

Wettkunden 

 

1. Abschnitt 

Allgemeines 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieses Landesgesetzes sind: 

 1. Aufstellen: physisches Positionieren und Belassen; 

 2. Buchmacherin, Buchmacher: eine Person, die gewerbsmäßig Wetten abschließt; 

 3. Totalisateurin, Totalisateur: eine Person, die gewerbsmäßig Wetten vermittelt; 

 4. Vermittlerin, Vermittler: eine Person, die gewerbsmäßig Wettkunden vermittelt; 

 5. Wette: Preisvereinbarung zwischen der Wettanbieterin bzw. dem Wettanbieter und den 

Wetthaltern über den Ausgang eines zum Zeitpunkt des Wettabschlusses in der 

Zukunft liegenden sportlichen, politischen, kulturellen oder sonstigen für den Abschluss 

von Wetten geeigneten Ereignisses, unabhängig davon, ob die Vereinbarung an einem 

physischen Ort oder auf beliebigem Weg aus der Ferne, auf elektronischem Weg oder 

eine andere kommunikationserleichternde Technologie oder auf individuelle Anfrage 

eines Dienstleistungsempfängers abgeschlossen wird; 

 6. Wettannahmestelle: ortsgebundene oder mobile Betriebsstätte, in der Wetten 

angeboten bzw. Wettangebote entgegengenommen, Wetten abgeschlossen oder 

vermittelt werden oder in der Wettkunden vermittelt werden (in der Folge 

„ortsgebundene oder mobile Wettannahmestelle“); im Fall einer Ausübung dieser 

Tätigkeiten über ein elektronisches Medium oder eine andere 

kommunikationserleichternde Technologie, die einer Person den Abschluss oder die 

Vermittlung von Wetten oder die Vermittlung von Wettkunden außerhalb einer 

ortsgebundenen oder mobilen Betriebsstätte ermöglichen, gilt als Betriebsstätte jener 

Ort, an dem das Wettunternehmen die Daten bereitstellt (in der Folge „sonstige 

Wettannahmestelle“); 

 7. Wettbedingungen: allgemeine Geschäftsbedingungen, unter denen der Abschluss 

oder die Vermittlung der Wetten verbindlich zustande kommen; 

 8. Wettterminal: technische Einrichtung, die der elektronischen Eingabe und Anzeige von 

Wettdaten oder der Übermittlung von Wettdaten über eine Datenleitung dient; und dem 

Wettkunden den unmittelbaren Abschluss einer Wette ermöglicht; 

 9. Wettunternehmen: Buchmacherinnen und Buchmacher, Totalisateurinnen und 

Totalisateure, Vermittlerinnen und Vermittler; 

 10. wirtschaftlicher Eigentümer: ein wirtschaftlicher Eigentümer gemäß § 2 WiEReG; 

 11. Geldwäscherei: die Verwirklichung des Straftatbestands gemäß § 165 StGB; 

 12. Geldwäschemeldestelle: die Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 Z 1 und 2 

BKA-G; 

 13. Terrorismusfinanzierung: die Leistungen eines finanziellen Beitrags zur 

Unterstützung einer terroristischen Vereinigung (§ 278 StGB) zur Begehung einer 
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terroristischen Straftat gemäß § 278b StGB oder die Verwirklichung des 

Straftatbestands gemäß § 278d StGB; 

 14. politisch exponierte Personen und deren Familienmitglieder: natürliche Personen 

im Sinn des § 2 Z 6 und 7 FM-GwG; 

 15. bekanntermaßen nahestehende Personen: natürliche Personen im Sinn des § 2 Z 8 

FM-GwG; 

 16. Führungsebene: Führungskräfte oder Beschäftigte gemäß § 2 Z 9 FM-GwG; 

 17. Geschäftsbeziehung: jede geschäftliche, gewerbliche oder berufliche Beziehung 

gemäß § 2 Z 10 FM-GwG; 

 18. Gruppe: eine Gruppe von Unternehmen gemäß § 2 Z 11 FM-GwG; 

 19. Kunde: jede Person gemäß § 2 Z 15 FM-GwG; 

 20. Drittländer mit hohem Risiko, Mitgliedstaaten und Drittland: Staaten gemäß § 2 

Z 16 bis 18 FM-GwG. 

2. Abschnitt 

Tätigkeit als Wettunternehmen 

§ 6 

Wettterminals 

(1) Wettterminals dürfen nur in ortsgebundenen oder mobilen Wettannahmestellen 

aufgestellt und betrieben werden. 

(2) Das Wettunternehmen hat die geplante Aufstellung eines Wettterminals unter 

Bekanntgabe des vorgesehenen Standorts der Landesregierung anzuzeigen. 

(3) Der Anzeige sind die zur Beurteilung der Voraussetzung nach Abs. 4 erforderlichen 

Unterlagen anzuschließen. Für jeden Wettterminal ist auch ein technisches Gutachten eines 

allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen über die Einhaltung der 

Bestimmungen nach Abs. 4 vorzulegen. 

(4) Es dürfen nur Wettterminals aufgestellt oder betrieben werden, die 

 1. ausschließlich die Teilnahme an einer erlaubten Wette ermöglichen, 

 2. keine gleichzeitige Bedienung durch mehr als eine Person zulassen, 

 3. über keine Eigenschaften verfügen, die eine Teilnahme an einer Wette über ein 

anderes technisches Gerät als das Wettterminal selbst ermöglichen, 

 4. mit einer Seriennummer ausgestattet sind, 

 5. gegen Datenverlust bei Stromausfall und gegen elektromagnetische, elektrostatische 

oder durch Radiowellen hervorgerufene Einflüsse gesichert sind. 

(5) Die Landesregierung hat innerhalb von acht Wochen ab Einlangen der vollständigen 

Anzeige dem Wettunternehmen 

 1. eine schriftliche Bestätigung auszustellen, dass die Aufstellung und der Betrieb des 

Wettterminals nicht untersagt wird, oder 

 2. mit Bescheid sowohl Beschränkungen sowie Bedingungen und Auflagen festzulegen, 

wenn dies zur Sicherung öffentlicher Interessen, insbesondere solcher des 

Jugendschutzes, der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung oder Sicherheit 

sowie der Vermeidung von Störungen des örtlichen Gemeinschaftslebens, erforderlich 

ist, oder 
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 3. mit Bescheid das Aufstellen zu untersagen, wenn auch durch Betriebsbeschränkungen, 

Bedingungen und Auflagen im Sinn der Z 2 die öffentlichen Interessen nicht gesichert 

werden können. 

 (6) Wettterminals dürfen erst betrieben werden, wenn die Landesregierung innerhalb der 

im Abs. 5 genannten Frist die Aufstellung und den Betrieb eines Wettterminals nicht untersagt 

oder schon zuvor eine schriftliche Bestätigung gemäß Abs. 5 Z 1 ausgestellt oder einen 

Bescheid gemäß Abs. 5 Z 2 erlassen hat. 

§ 7 

Jugend- und Wettkundenschutz 

(1) Nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, darf die Teilnahme an einer 

Wette ermöglicht werden und nur diese dürfen als Wettkunden vermittelt werden. Im 

Zweifelsfall ist das Vorliegen dieser Voraussetzung durch einen amtlichen Lichtbildausweis 

nachzuweisen, der den Anforderungen des § 6 Abs. 2 Z 1 FM-GwG entspricht. 

(1a) Das Wettunternehmen hat vor dem Eingang zu Wettannahmestellen, auf mobilen 

Wettannahmestellen sowie auf jedem Wettterminal auf das Wettverbot für Kinder und 

Jugendliche hinzuweisen. 

(2) Das Wettunternehmen hat für jede Wettkundin bzw. jeden Wettkunden für das Wetten 

an einem Wettterminal und für Live-Wetten unabhängig von der Höhe des Wetteinsatzes eine 

laufend nummerierte Wettkundenkarte auszustellen. Das gilt auch für sonstige Wetten, sofern 

deren Wetteinsatz einen Betrag von 50 Euro übersteigt. Dabei ist die Identität der Wettkundin 

bzw. des Wettkunden durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises, der den 

Anforderungen des § 6 Abs. 2 Z 1 FM-GwG entspricht, nachzuweisen. 

(2) Das Wettunternehmen hat für jede Wettkundin bzw. jeden Wettkunden für Wetten an 

einem Wettterminal oder für Wetten, bei denen der Wetteinsatz pro Wettabschluss einen 

Betrag von 70 Euro übersteigt, eine laufend nummerierte Wettkundenkarte auszustellen. Für 

Wettterminals, bei denen auf andere Weise die Einhaltung der Bestimmung des Abs. 1 

sichergestellt wird, ist bei einem Wetteinsatz pro Wettabschluss bis zu einem Betrag von 

70 Euro keine Wettkundenkarte erforderlich. 

(2a) Die Ausstellung einer physischen Wettkundenkarte gemäß Abs. 2 kann entfallen, 

wenn auf Grund des technischen Fortschritts biometrische Erkennungsverfahren im Einsatz 

sind, die in ihrer Funktionalität der entfallenen Wettkundenkarte zumindest gleichwertig sind. 

(3) Auf Wettkundenkarten ist der Name des Wettunternehmens sowie Name, 

Geburtsdatum und Lichtbild der Wettkundin bzw. des Wettkunden sowie das 

(Erst-)Ausstellungsdatum anzubringen; dabei ist sicherzustellen, dass pro Wettkundin bzw. 

Wettkunden nur eine Karte ausgestellt ist, oder, wenn mehrere Karten für eine Wettkundin 

bzw. Wettkunden ausgestellt wurden, jeweils nur eine Karte gültig ist und nur diese Karte zur 

Teilnahme an der Wette berechtigt. Die Wettkundin oder der Wettkunde darf seine 

Wettkundenkarte keiner anderen Person überlassen. 

(4) Zum Zweck der Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen zum Schutz der Jugend, 

der Wettkundinnen und Wettkunden sowie der Geldwäschevorbeugung hat jedes 

Wettunternehmen ein Verzeichnis der gültigen Wettkundenkarten sowie der Daten des 

amtlichen Lichtbildausweises, mit dem die Identität nachgewiesen wurde, zu führen und über 

Verlangen der Landesregierung zu übermitteln. 
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(5) Zum Zweck der Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen zum Schutz der 

Wettkundinnen und Wettkunden sowie der Geldwäschevorbeugung hat jedes 

Wettunternehmen über Wetten, die den Einsatz einer Wettkundenkarte oder biometrischer 

Erkennungsverfahren erfordern,bei denen der Wetteinsatz pro Wettabschluss einen Betrag 

von 70 Euro übersteigt, jedenfalls bei Vorliegen einer Wettkundenkarte, ein elektronisches 

Wettbuch zu führen. 

(6) Im Wettbuch sind folgende personenbezogene Daten über einen Zeitraum von drei 

Jahren zu verarbeiten, über Verlangen der Landesregierung zu übermitteln und nach Ablauf 

von drei Jahren zu löschen: 

 1. Identität der Wettkundin oder des Wettkunden; 

 2. Tag und Zeit des Wettabschlusses; 

 3. Einsatz und möglicher Gewinn (Wettquote); 

 4. Wettgegenstand. 

(7) Jede Person kann sich von der Teilnahme an einer Wette selbst sperren lassen 

(Selbstsperre). Die Selbstsperre erfolgt durch schriftliche Mitteilung an das Wettunternehmen. 

Das Wettunternehmen kann Personen ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme an einer 

Wette ausschließen. 

(8) Entsteht bei einer Wettkundin oder einem Wettkunden die begründete Annahme, dass 

Häufigkeit und Intensität ihrer bzw. seiner Teilnahme an einer Wette für den Zeitraum, in 

welchem sie bzw. er mit dieser Intensität und Häufigkeit spielt, das Existenzminimum 

gefährden, hat das Wettunternehmen mit der betroffenen Person ein Gespräch zu führen. In 

diesem ist über die Gefahren der Teilnahme an Wetten für das Entstehen von Wettsucht 

einschließlich ihrer negativen Auswirkungen sowie über die Möglichkeiten von Beratungs- und 

Abklärungsgesprächen in geeigneten Einrichtungen zu informieren sowie auf die Möglichkeit 

einer Sperre hinzuweisen. 

(9) Kann die betroffene Person die begründete Annahme, dass das Existenzminimum 

gefährdet ist, nicht glaubhaft widerlegen, oder verweigert sie das Beratungsgespräch oder wird 

durch das Beratungsgespräch bestätigt, dass der Verdacht begründet ist, so hat das 

Wettunternehmen die betroffene Person zu sperren. 

(10) Das Wettunternehmen hat sicherzustellen, dass ihm Gründe für die Annahme im Sinn 

des Abs. 8 von seinen Arbeitnehmern oder vom Personal in den Wettannahmestellen 

weitergeleitet werden. 

(11) Über die durchgeführten Gespräche und Sperren sowie Spielerschutzschulungen ist 

der Landesregierung alle sechs Monate in anonymisierter Form zu berichten. 

(12) Für die Tätigkeit von Wettunternehmen an sonstigen Wettannahmestellen gelten die 

Abs. 1 bis 11 mit der Maßgabe, dass 

 1. die Identität in jedem Fall durch Vorlage des amtlichen Lichtbildausweises im Rahmen 

eines videogestützten, elektronischen Verfahrens (Online-Identifikation) oder durch ein 

gesetzlich vorgesehenes Verfahren, das gesichert dieselben Informationen wie mit der 

Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises zur Verfügung stellt (elektronischer 

Ausweis) festgestellt werden muss; 

 2. für jede Wettkundin bzw. jeden Wettkunden eine elektronische Wettkundenkarte zu 

erstellen ist;. 
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 3. ein Hinweis gemäß Abs. 1a in geeigneter Form zu erfolgen hat. 

 

4. Abschnitt 

Strafen, Veröffentlichungen und Schlussbestimmungen 

§ 15 

Strafbestimmungen 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht: 

 1. wer ein Wettunternehmen an einer Wettannahmestelle ohne Bewilligung, entgegen den 

Bedingungen und Auflagen einer Bewilligung oder nicht gemäß den im 

Bewilligungsverfahren vorgelegten Wettbedingungen und Wettscheinen betreibt; 

 2. wer eine Wettannahmestelle nicht an einem Ort gemäß § 5 Abs. 1 betreibt oder wer 

den Betrieb einer Wettannahmestelle der Behörde nicht ordnungsgemäß zur Kenntnis 

bringt; 

 3. wer die Wettannahmestelle nicht ordnungsgemäß kennzeichnet (§ 5 Abs. 2); 

 3a. wer vor dem Eingang zu Wettannahmestellen, auf mobilen Wettannahmestellen, auf 

einem Wettterminal (§ 7 Abs. 1a) oder im Rahmen von sonstigen Wettannahmestellen 

(§ 7 Abs. 12 Z 3) auf das Wettverbot für Kinder und Jugendliche nicht hinweist; 

 4. wer einen Wettterminal ohne Anzeigeverfahren, entgegen den Bedingungen und 

Auflagen eines Bescheids gemäß § 6 Abs. 5 Z 2 oder vor dem sich nach § 6 Abs. 6 

ergebenden ZeitpunktAnzeigeverfahren oder entgegen den Bedingungen und Auflagen 

eines Bescheids gemäß § 6 aufstellt oder betreibt; 

 5. wer minderjährigen Personen entgegen § 7 Abs. 1 die Teilnahme an einer Wette 

ermöglicht oder minderjährige Personen als Wettkunden vermittelt; 

 6. wer den Verpflichtungen des § 7 zum Ausstellen von Wettkundenkarten, Führen eines 

Verzeichnisses der Wettkundenkarten oder Führen von Wettbüchern nicht entspricht; 

 7. wer eine auf seinen Namen ausgestellte Wettkundenkarte einer anderen Person 

überlässt; 

 8. wer den Verpflichtungen des § 7 hinsichtlich Beratung und Sperre von Wettkundinnen 

und Wettkunden nicht entspricht; 

 9. wer den Verpflichtungen, Maßnahmen gegen Geldwäscherei gemäß § 8 

durchzuführen, nicht entspricht; 

 10. wer verbotene Wetten anbietet, abschließt oder vermittelt; 

 11. wer die Überprüfung behindert oder die Erteilung von Auskünften oder die Vorlage von 

Unterlagen verweigert oder seiner Pflicht betreffend eine anwesende Auskunftsperson 

nicht nachkommt (§§ 7 und 14). 

(2) Wer eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht, ist von der 

Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion 

zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit einer 

Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen. 

(3) Wenn es sich bei Übertretungen gemäß Abs. 1 Z 9 um schwerwiegende oder 

wiederholte oder systematische Übertretungen oder eine Kombination davon handelt, beträgt 

die Geldstrafe bis zum Zweifachen der infolge der Übertretung erzielten Gewinne, soweit sie 
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sich beziffern lassen, oder bis zu einer Million Euro. Im Fall der Uneinbringlichkeit ist eine 

Freiheitsstrafe von bis zu sechs Wochen zu verhängen. 

(4) Die Behörde hat gegen eine juristische Person eine Geldstrafe gemäß Abs. 2 und 3 zu 

verhängen, wenn die Übertretung gemäß Abs. 1 Z 9 zu ihren Gunsten von einer Person 

begangen wurde, die allein oder als Teil eines Organs der juristischen Person gehandelt hat 

und die auf Grund der folgenden Befugnisse eine Führungsposition innerhalb der juristischen 

Person innehat: 

 1. Befugnis zur Vertretung der juristischen Person; 

 2. Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu treffen oder 

 3. Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person. 

(5) Juristische Personen können wegen Übertretungen gemäß Abs. 1 Z 9 auch dann 

verantwortlich gemacht werden, wenn mangelnde Überwachung oder Kontrolle durch eine im 

Abs. 4 genannte Person die Begehung der Übertretung zu Gunsten der juristischen Person 

durch eine für sie tätige Person ermöglicht hat. 

(6) Wettterminals, angeschlossene Geräte, Programme und Wettscheine, die entgegen 

diesem Landesgesetz oder einer auf Grund dieses Landesgesetzes erlassenen Verordnung 

aufgestellt, betrieben oder verwendet werden, können von der Behörde gemäß Abs. 2 

unabhängig von einer Bestrafung samt ihrem Inhalt für verfallen erklärt werden. 

(7) Der Versuch ist strafbar. 

(8) Bei Übertretungen gemäß Abs. 1 Z 9 gilt anstelle der Frist für die 

Verfolgungsverjährung (§ 31 Abs. 1 VStG) eine Frist von drei Jahren. Die Frist für die 

Strafbarkeitsverjährung (§ 31 Abs. 2 VStG) beträgt in diesen Fällen fünf Jahre. 

§ 15c 

Verweisungen 

Soweit in diesem Landesgesetz auf nachstehende bundesrechtliche Regelungen 

verwiesen wird, sind diese in folgender Fassung anzuwenden: 

 - Bundeskriminalamt-Gesetz (BKA-G), BGBl. I Nr. 22/2002, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 140/2020; 

 - Finanzmarkt-Gelwäschegesetz (FM-GwG), BGBl. I Nr. 118/2016, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 25/2021; 

 - Glücksspielgesetz (GSpG), BGBl. Nr. 620/1989, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2020; 

 - Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG), BGBl. I Nr. 136/2017, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 25/2021. 

§ 15c 

Verweisungen 

Soweit in diesem Landesgesetz auf nachstehende bundesrechtliche Regelungen 

verwiesen wird, sind diese in folgender Fassung anzuwenden: 

 - Bundeskriminalamt-Gesetz (BKA-G), BGBl. I Nr. 22/2002, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 46/2019; 

 - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG), BGBl. I Nr. 118/2016, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2019; 
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 - Glücksspielgesetz (GSpG), BGBl. Nr. 620/1989, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 104/2019; 

 - Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG), BGBl. I Nr. 136/2017, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2019. 

 

 


